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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

09.10.1947 

Geschäftszahl 

0200/47 

Rechtssatz 

Das Fehlen einer richtigen Rechtsmittelbelehrung hat keine andere Wirkung als die, dass die Berufung innerhalb 
der gesetzlichen Frist eingebracht werden kann. 


